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gemacht worden, um eine neue Form zu finden,
so z. B. auch am mathematisch-naturwissenschaftlichen

Gymnasium von Basel. Prof. E. Gruner
erstattete darüber Bericht. Er ging aus vom
gegenwärtigen Stand und stellte fest: Dem heutigen
Gymnasium fehlt der gemeinsame geistige Grund,
aus dem der anerkannte Bildungsgedanke hergeleitet

werden könnte. Das Gymnasium dient in
übertriebener Weise den Anforderungen der
Hochschule, d.h. es sieht seine Hauptaufgabe darin,
die Schüler auf das Hochschulstudium vorzubereiten.

Man klagt über Verfächerung und stoffliche
Zersplitterung; man strebt nach Vollständigkeit
und erreicht Halbheit. Die Hauptschuld dafür trifft
die Hochschule, zum Teil die Fachverbände mit
ihren übertrieben hochen Forderungen. Ueberhaupt
herrscht in der gegenwärtigen Schule der Stoff
um seiner selbst willen zu sehr vor. Aus all diesen

Gründen hat das Gymnasium fast ganz auf
seine eigentliche Erziehungsaufgabe verzichten müssen.

Das Hauptziel der Reform muss daher sein,
die Eigenständigkeit des Gymnasiums wieder zu
erreichen. Das Hauptmittel dafür ist die Beschränkung.

Wir müssen wieder das Ganze im Auge
haben, nicht nur unser Fach.

Herr Prof. Gruner hat dann ein Bild der
zukünftigen Gestalt des schweizerischen Gymnasiums
entworfen, so wie es sieh ihm auf Grund der
Reformversuche zeigt und hat dafür Thesen für eine
Diskussion unter den Lehrern aller Fächer aufgestellt.

Sie beziehen sich auf den Stoff, die Lehrer
und die Schüler. Der Stoff soll nicht Selbstzweck

sein; Tiefe und Intensität sind wichtiger
als Vollständigkeit. Die Hochschule und die
Fachverbände dürfen nur empfehlende Richtlinien
geben, nicht bindende Stoffpläne. Das Gymnasium
muss gegenüber den Stoffansprüchen der
Hochschule seine Eigenständigkeit bewahren. — Der
Lehrer soll in erster Linie Gymnasiallehrer, nicht
Fachlehrer sein; zwischen den einzelnen Fächern
sollen Querverbindungen hergestellt werden. Die
Zahl der Pflichtstunden muss herabgesetzt werden.
Der Schüler sollte zur vertieften selbständigen
Arbeit und1 zur inneren Anteilnahme erzogen werden.

Als Mittel dienen das Wahlarbeitsfach und
die Arbeitserziehung, das Schüler-Lehrergespräch
und die Schulkolonie (einmal fort aus der Schule!).
Der Schüler sollte ferner nicht nur nach der Menge

kontrollierbarer Kenntnisse durch Noten bewertet
werden. Ebenso wichtig ist das Urteil über Reifegrad

und Arbeitsweise, das durch die Beratung
aller in der Klasse unterrichtender Lehrer zustande
kommt. Die Klassen sollten nur etwa 20 Schüler
zählen.

Es war nicht mehr möglich, die allgemeine
Aussprache über die Vorschläge von Prof. Gruner
durchzuführen. Das soll an der nächsten
Jahresversammlung geschehen, nachdem in der neu
gegründeten Zeitschrift diese und andere Reformvorschläge

noch eingehend begründet worden sind.

Die Vorlesungen wurden am Mittwoch
unterbrochen durch einen Exkursionstag. Man konnte
unter kundiger Führung Payera, Avenches, Morat,
Estavayer und Yverdon besuchen oder eine Fahrt
ins Joux-Tal machen und auf der Rückreise die
Kirche in Romainmötier besichtigen. Kleinere
Ausflüge führten nach Coppet und Nyon und in die
nähere Umgebung von Lausanne. Am Freitagnachmittag

brachte ein Extra-Schiff die Teilnehmer des

Kurses nach dem Schloss Chillon, wo die Waadt-
länder Regierung die Gäste in entgegenkommender
Weise bewirtete. — Während der Kurswoche fanden

auch Führungen durch die Kathedrale, das
Schloss, das Gebäude des Bundesgerichtes usw.
statt. An einem Abend fand man sich zu gemeinsamem

Nachtessen und geselligem Zusammensein
im Kasinosaal ein. Man hatte am Donnerstagabend
Gelegenheit, das Lausanner Kammerorchester zu
hören. Die Lausanner Gymnasiasten und Sekundar-
schüler führten in der Aula der Eoole Normale
ausserhalb des Rahmens der Vorträge dramatische

Spiele auf. So hatte das Organisationskomitee
alles getan, um den Aufenthalt in Lausanne

lehrreich und angenehm zu gestalten. Die Arbeit
war ihm dadurch erleichtert worden, dass die
städtischen und die kantonalen Behörden grosses
Verständnis für den Kurs zeigten und ihn auch
finanziell unterstützten, was auch vom Eidgenössischen

Departement des Innern geschah.

Der Fortbildungskurs in Lausanne hat seine
Aufgabe sicher erfüllt. Er hat allen Teilnehmern eine
Fülle neuen und erneuerten Wissensstoffes
vermittelt und wertvolle Anregungen geboten und so
der Weiter- und Tieferbildung der im Amt stehenden

Lehrer gedient.

Kleine Beiträge

Pro Juuentute berichtet
Dem aufschlussreiohen Jahresbericht der schweizeri- Die Abteilung für Mutter und Kind hat wertvolle

sehen Stiftung für die Jugend entnehmen wir, dass die Aufklärungsarbeit geleistet (Vorführung des Filmes
vielseitigen Hilfswerke auch im abgelaufenen Jahr „Wege zur frohen Mutterschaft", Säuglingspflegekurse,
initiativ weitergeführt wurden. pädagogische Ausstellungen, Vorträge und Verbreitung
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aufklärender Schriften). In Zusammenarbeit mit der
Schweizerischen Gemeinnützigen Gesellschaft konnten
zahlreiche Erholungsferien für Frauen und Kleinkinder
vermittelt werden. Rund 100 Säuglingspflegekursen
wurde Lehr- und Uebungsmaterial für den Unterricht
zur Verfügung gestellt, wobei erstmals in der
Schweiz hergestellte Uebungspuppen Verwendung
fanden. Die Auskunftsstelle für Säuglingsfürsorge und
Mütterschulung war dauernd stark beansprucht.

Von der Abteilung für das Schulkund sind zugunsten
2353 tuberkulosekranker oder -gefährdeter Kinder
Fr. 70 592.— aus der Bundessubvention ausbezahlt,
bzw. zugesichert worden. 576 Paar Skis konnten an

Bergschulen vermittelt werden. Das Hilfswerk für die
Kinder der Landstrasse zählt immer noch 192 Zöglinge.
Es wurde eine Enquête über das Anstaltswesen
durchgeführt und den Problemen das Pflege- und Verdingkindes

besondere Aufmerksamkeit gewidmet. In enger
Zusammenarbeit mit der Stiftung „Schweizerhilfe"
betreute Pro Juventute 4716 Auslandschweizerkinder und
170 jugendliche Rückwanderer. Im Rahmen der Bundeshilfe

für Witwen und Waisen wurde 2203 Witwen und
Waisen geholfen.

Die Abteilung für Schulentlassene und Freizeit
berichtet, dass aus der Bundesfeierspende 1943 bisher
an 2387 Gesuchsteller Fr. 477 315.— für Lehrstipendien

ausbezahlt werden konnten. Aus dem „Paul Rie-
gier-Fonds", dem „Cadonau-Fonds", dem „Fonds für
Bündner Mindererwerbsfähige" und durch die „Sti
pendienkommission für Schul- und Berufsbildung von
Auslandschweizern" wurden im Berichtsjahr an 207
Stipendiai Fr. 40 080.— bewilligt. Von den 32 neuen
Freizeit-Werkstätten entstanden 13 in Zusammenarbeit
mit dem Verband Schweizerischer Konsumvereine. Aus
der überaus vielseitigen Tätigkeit der Abteilung sei

nur noch auf den Briefaustausdi für Jugendliche mit
dem Ausland hingewiesen, der mit 34 000 Anmeldungen
einen jähen Aufschwung erlebte.

Recht zeitraubend und mühevoll war die Arbeit des
Fürsorgedienstes für schwererziehbare Jugendliche. —
Um den Anforderungen der neuerwachten internationalen

Jugendhilfetätigkeit genügen zu können, ist im
Zentralsekretariat ein „Internationaler Pro Juventute-
Dienst" eingerichtet worden.

Für fürsor^erische Zwecke wurden im Berichtsjahr
Fr. 2 710 985.39 aufgewendet, wovon Fr. 1 360 000,—
allem von den Bezirkssekretariaten verausgabt wurden.

Diese Zusammenfassung gibt natürlich nur einen
lückenhaften Ueberblick über die mannigfaltige
Kleinarbeit, d:e auch im vergangenen Jahre wieder von den
191 Bezirkssekretariaten und von den vielen tausend
freiwilligen Helfern im ganzen Land mit grosser Liebe
zum Werk geleistet wurde. Der Bericht beweist einmal
mehr, dass Pro Juventute das grosse Vertrauen, das
wir ihr entgegenbringen, hinlänglich verdient. **

Der Tlmner Kindsmißhandlungsfall
Wie erinnerlich, endete der Prozess wegen

Kindsmisshandlung vor dem Amtsgericht in Thun, der in
weiten Kreisen der schweizerischen Oeffentlichkeit grosses

Aufsehen erregte, mit einer Verurteilung der
angeklagten Eheleute Ed. Hoffmann von Hilterfingen. Hoffmann

wurde wegen Misshandlung und Vernachlässigung
eines Kindes sowie wegen Nötigung einer Hausangestellten

zu einer unzüchtigen Handlung zu fünf Monaten
Gefängnis, seine 28jährige Ehegattin, die französischer
Herkunft ist, wegen Freiheitsberaubung zu 15 Tagen
Gefängnis verurteilt. Beide Strafen wurden unbedingt
ausgesprochen, konnten jedoch, da sich die Verurteilten

noch vor Beginn der Verhandlungen nach
Südamerika geflüchtet hatten, nicht vollzogen werden.

Der Verteidiger hat gegen dieses Urteil Appellation
eingereicht, so dass sich jetzt die 1. Strafkammer des
bernischen Obergerichts mit den Vorfällen vom 20. Februar

1945 zu befassen hatte. Das vom Roten Kreuz den
Eheleuten Hoffmann zu einem Erholungsaufenthalt
zugewiesene Elsässerkind Eveline war trotzig, weil es
sich in dem luxuriösen Herrschaftshaus nicht wohl
fühlte; Züchtigungen durch die Kinderschwester wur¬

den von Eveline mit „sale boche" und Speien
beantwortet. Das Kind wurde zuerst in einem Zimmer, dann
im Keller eingesperrt. Ein Fluchtversuch Evelines und
Unbeherrschtheit und Zorn der Pflegeeltern führten
zu rohen, unmenschlichen Strafmassnahmen: Frau Hoff -

mann band das Kind im Kohlenkeller an Händen und
Füssen mit einer Schnur an einen Stuhl, und der nachher

hinzukommende Mann stülpte ihm einen Kartoffelsack
über den Kopf.

Der Vorsitzende der Strafkammer wies in seiner
Urteilsbegründung darauf hin, dass Eveline ein kleiner
„Speiteufel" gewesen sei, dessen Erziehung viel Mühe
verursacht habe. In der Prozedur mit dem übergestülpten

Sack wurde vom Gericht eine sinnlose Quälerei
erblickt. Man zog jedoch in Berücksichtigung, dass Hoffmann

in der Absicht gehandelt habe, den Widerstand
des Kindes zu brechen. Entgegen dem vor der ersten
Instanz abgegebenen Gutachten des Gerichtsmediziners
erachtete es die Strafkammer als fraglich, dass durch
die Gewaltmethode Hoffmanns eine Schädigung der
Gesundheit eingetreten sei. Die sittlichen Verfehlungen
wurden nicht als bewiesen betrachtet. In Berücksichti-
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gung dieser Umstände erfolgte ein Schuldspruch nur
wegen vollendeten Versuchs von Misshandlung; in
Abänderung des erstinstanzlichen Urteils setzte das Gericht
die Strafe auf einen Monat Gefängnis fest, unter
Gewährung des bedingten Strafvollzugs auf zwei Jahre.
Frau Hoffmann wurde auf der ganzen Linie
freigesprochen.

(Dieses Urteil, besonders jenes, das Frau Hoffmann

betrifft, dürfte wohl im Gegensatz zur vorwiegenden
Auffassung der schweizerischen Bevölkerung stehen.
Im Hinblick darauf, dass Kindermisshandlungen
verhältnismässig selten ans Licht der Oeffentlichkeit kommen,

ist es geboten, Fälle wie den vorliegenden mit
angemessenerer Strenge zu beurteilen. Das Urteil des
Berner Obergerichtes muss als Fehlurteil betrachtet
werden. Die Red.)

Schulfunksendungen im Dezember
9. Dezember: Was ist S c h a p p e - S e i d e? Diese

Frage beantwortet Hans Bänninger, Zürich, mit einer
Reportage aus einer Schappespinnerei.

11. Dezember: Eine Geige singt. Hans Studer,
Muri (Bern), erläutert und spielt Melodien aus dem
Violinkonzert in A-dur von Mozart, eine Komposition,
die besonders geeignet ist, den Wunderklang der Geige
eindrücklich zu machen.

17. Dezember: Chers camarades. Fritz Frosch,
Zürich, hält mit seiner Klasse eine Französisch-Lektion

für das 3. Jahr Französisch auf Grund eines Briefes,
den ein Ehemaliger an seine Klassengenossen schreibt.

20. Dezember: Weihnachten bei uns und
anderswo. In einem besinnlichen Spiel zeigt Franke-
Ruta, wie es den Schweizer Kindern an Weihnachten
ohne Verdienst gut geht, den Kindern fast der ganzen
übrigen Welt ohne eigene Schuld schlecht geht, um
dadurch die innere Anteilnahme zu wecken und in die
Wege tätiger Nächstenliebe zu leiten.

Schweizerische Umschau

Konferenz der kantonalen Ersiehungs-
direktoren. Die Konferenz der kantonalen
Erziehungsdirektoren hielt unter dem Vorsitz ihres
Präsidenten, Regierungsrat Dr. Steimer (Zug), in Luzern eine
zweitägige ausserordentliche Sitzung ab. Sie beschloss
Zustimmung zu den von Erziehungsdirektor Brandt
(Neuenburg) aufgestelFen Grundsätzen über die sozialen

Aufgaben der Schule. Dann nahm sie Referate von
Antoine Borel, Präsident der Schweizerischen
Filmkammer, und vom Vorsteher der Lehrfilmstelle Basel
über „Film und Erziehung" entgegen. Im Anschluss an
diese Referate wurden Lehrfilme vorgeführt.

In Anwesenheit von Bundesrat Etter befass*e sich die
Konferenz ferner mit der Frage der Revision des

Bundesgesetzes über die Primarschulsubventionen. Sie
stimmte den Anträgen einer von Erziehungsdirektor Dr
Egli (Luzern) präsidierten Sonderkommission zu.
Schliesslich wurde nach Anhören vom Vertretern der
Schweizerischen Studienkommission für Schrift und
Schreiben beschlossen, die Einführung einer einheitlichen

methodischen Wegleitung für den Schreibunterricht

zu prüfen.

Verfügung des Eidgenössischen Mili-
tärdepartementes. Mit dem 1. September ist die
Organisation über die Eidgenössische Turn- und
Sportschule in Magglingen in Kraft gesetzt worden. Auf diesen

Zeitpunkt wurde die Eidgenössische Zentralstelle
für Vorunterricht, Turn-, Sport- und Schiesswesen
aufgehoben. Die Obliegenheiten der Zentralstelle gehen an
die Turn- und Sportschule über, mit Ausnahme des
Schiesswesens ausser Dienst, welches in Zukunft dem
Ausbildungschef der Armee unters+ellt sein wird.

Zum interimistischen Direktor der Turn- und
Sportschule wurde bis zur endgültigen Besetzung dieses
Postens der Präsident der Eidgenössischen Turn- und
Sportkommission, S. Stehlin, Turnlehrer an der
Kantonsschule Schaffhausen, ernannt.

*
Die Eignung s Untersuchung im Dienste

der Berufswahl. Zur Behandlung dieses für die
Jugend und Volkswirtschaft gerade heute sehr aktuellen

Problems veranstaltet der Schweizerische Verband für
Berufsberatung und Lehrlingsfürsorge in Verbindung
mit der Schweizerischen Stiftung für Psychotechnik am
13. und 14. Dezember 1946 im Rathaus in Zürich eine
öffentliche Arbeitstagung. Die Tagung bezweckt,
durch Erfahrungsaustausch Ziel und Methoden einer
zweckmässigen Eignungsuntersuchung und Beratung
des beruflichen Nachwuchses zu klären und dadurch
die weitere vertrauensvolle Zusammenarbeit aller
beteiligten Kreise zu erleichtern. Unter dem Vorsitz von
Prof. Dr. A. Carrcrd und Direktor Dr. F. Bossart
referieren versch'edeie fachkundige Persönlichkeiten über
die Erfahrungen der Berufsverbände, Grossbetriebe, Be-
rufsheratungss'ellen und psychotechnischen Institute.
Dazwischen ist reichlich Zeit für Aussprachen reserviert.
Eingeladen sind alle Kreise, die sich für das Problem
wissenschaftlich interessieren oder in der Praxis mit
diesen Fragen zu tun haben, wie Behörden, Jugendberater,

Aerzle, Lehrer, Fürsorger, Personalchefs sowie
Wirtschafts- und Berufsverbände des Gewerbes, Handels,

Verkehrs und der Industrie. Programme und
Tagungskarten sind bei den Sekretariaten der beiden
veranstaltenden Organisationen erhältlich.

*
Pestalozzi als Dramatiker. Das Basler

Stad theater bot in einer Matinee als Beitrag zur Schweizer

Woche und zum Pestalozzi-Gedenkjahr die
Uraufführung von Pestalozzis dramatischer Szenfolge
„Kunigunde". Damit ist erstmals der erfolgreiche Versuch
unternommen worden, Pestalozzis erzieherische
Botschaft von der Bühne herab zu verkünden.

*
Badische Studenten an der Basler

Universität. Dank den Bemühungen der Akademischen
Nachkriegshilfe der Universität Basel und des Stu-
dentenhilfswerks der Europa-Union, sowie auch
Besprechungen mit den zuständigen französischen
Besetzungsbehörden in Baden wird es mit dem Beginn
des Wintersemesters etwa 100 Studenten aus der
badischen Nachbarschaft ermöglicht, den Vorlesungen an
der Basler Universität beizuwohnen.
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